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Vorwort

V

Vorwort

Das vorliegende Lehrbuch soll die Grundlagen des Verwaltungsrechts in kom-
pakter Form vermitteln. Den Schwerpunkt bildet dabei das Allgemeine Ver-
waltungsrecht, das mit seinen systematischen Bezügen zum Besonderen
Verwaltungsrecht dargestellt wird. Diese (der Verwaltungspraxis entspre-
chende) Verknüpfung soll durch die Einbeziehung von praktischen Anwen-
dungsfällen insbesondere aus dem Bau-, Polizei- und sonstigen Ordnungsrecht
verdeutlicht werden.

Das Buch wendet sich an Studierende, die sich einen Überblick über das Ver-
waltungsrecht verschaffen möchten. Darüber hinaus soll es Praktikern zur
effizienten Auffrischung ihres Wissens im Verwaltungsrecht dienen sowie
Quereinsteigern in der Verwaltung einen Zugang zu diesem für jedes Verwal-
tungshandeln grundlegenden Rechtsgebiet ermöglichen. Tipps für Klausur
und Praxis, Übersichten und Prüfungsschemata sollen die Umsetzung in der
Klausursituation sowie das praktische Verständnis erleichtern.

Im Mittelpunkt des Werks stehen – neben dem Grundlagenwissen über die
verschiedenen Arten des Verwaltungshandelns und die Organisation der Ver-
waltung – die Voraussetzungen für den rechtmäßigen Erlass und die Wirksam-
keit von Verwaltungsakten sowie die Möglichkeiten deren Aufhebung. Darüber
hinaus widmet sich das Buch auch der Verwaltungsvollstreckung und gibt ab-
schließend einen Überblick über die Grundlagen der Staatshaftung.

Den verwaltungspraktischen Bedürfnissen wird zusätzlich durch eine Darstel-
lung der bescheidtechnischen Anforderungen an Verwaltungsentscheidungen
Rechnung getragen, die im Download-Bereich abrufbar sind. Dort befinden
sich auch ergänzende Prüfungsschemata sowie weitere Übungsfälle. Anregun-
gen und Verbesserungsvorschläge aus dem Leserkreis sind jederzeit willkom-
men.

Ludwigsburg, im Januar 2022 Prof. Dr. Annette Zimmermann-Kreher
Prof. Dr. Simone Wunderle
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I. Begriff der öffentlichen Verwaltung und Funktion im Staatsgefüge 
1. Kapitel Grundlagen der öffentlichen Verwaltung

1Das Verwaltungsrecht beinhaltet die rechtlichen Grundlagen für das Handeln
der öffentlichen Verwaltung. Für das Verständnis dieser Grundlagen sind zu-
nächst die Einbindung der Verwaltung in das verfassungsrechtliche System
sowie die Einordnung des Verwaltungsrechts innerhalb der Gesamtrechtsord-
nung von zentraler Bedeutung.

I. Begriff der öffentlichen Verwaltung und Funktion im 
Staatsgefüge

2Mit öffentlicher Verwaltung ist zunächst staatliche Verwaltung gemeint. Sie
umfasst die Verwaltung durch Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindever-
bände sowie andere dem Staat zugeordnete Körperschaften, Anstalten, Stiftun-
gen und Beliehene (Erbguth/Guckelberger, § 1 Rn. 1; vertiefend zu den Verwal-
tungsträgern vgl. 2. Kapitel).

3Zur Bestimmung des Begriffs der Verwaltung werden folgende Betrachtungs-
weisen unterschieden:
 Verwaltung im organisatorischen Sinn als Gesamtheit der Verwaltungsträger,

Verwaltungsorgane und sonstigen Verwaltungseinrichtungen;
 Verwaltung im formellen Sinn als die gesamte von den Verwaltungsbehörden

ausgeübte Tätigkeit ohne Rücksicht darauf, ob sie inhaltlich verwaltender
Art ist;

 Verwaltung im materiellen Sinn als staatliche Tätigkeit, die (inhaltlich) die
Wahrnehmung von Verwaltungsangelegenheiten zum Gegenstand hat (vgl.
näher Maurer/Waldhoff, § 1 Rn. 2 ff.).

4Um die Verwaltung im materiellen Sinn näher zu bestimmen, ist zunächst die
Funktion der Verwaltung im Rahmen der Gewaltenteilung zu betrachten. Die
Verwaltung ist Teil der vollziehenden Gewalt (Exekutive) und damit von der Ge-
setzgebung (Legislative) und der Rechtsprechung (Judikative) abzugrenzen
(sog. Substraktionsmethode). Innerhalb der Exekutive ist die Verwaltung (Ad-
ministrative) von der Regierung (Gubernative) zu unterscheiden, deren Tätigkeit
als staatsleitend beschrieben werden kann. Verwaltung und Regierung sind
1



1. Kapitel Grundlagen der öffentlichen Verwaltung 
dabei nicht streng voneinander getrennt. Im Rahmen des Behördenaufbaus
kommt der Regierung vielmehr auch die Funktion als oberste (Bundes- oder
Landes-) Behörde zu; sie leitet die Verwaltung. Im Überblick kann die Funktion
der Verwaltung daher wie folgt dargestellt werden (s. näher Schmidt, Rn. 1 ff.):

Abb. 1: Funktion der Verwaltung im Staatsgefüge

5 Über diese Abgrenzung hinaus kann die Verwaltungstätigkeit aufgrund ihrer
Vielgestaltigkeit am ehesten anhand typischer Merkmale (hier dargestellt nach
Maurer/Waldhoff, § 1 Rn. 9 ff.) näher bestimmt werden:
 Verwaltung befasst sich mit Angelegenheiten des Gemeinwesens (Sozial-

gestaltung);
 Verwaltung ist am öffentlichen Interesse orientiert;
 Verwaltung ist aktive, in der Gegenwart stattfindende Gestaltung, die auch

in die Zukunft gerichtet ist;
 Verwaltungstätigkeit betrifft konkrete Maßnahmen zur Regelung von Einzel-

fällen und zur Verwirklichung bestimmter Vorhaben.

II. Aufgaben der Verwaltung

6 1. Ordnungsverwaltung. Zu den Aufgaben der Verwaltung gehört zum einen
die Ordnungsverwaltung, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung durch Gefahrenabwehr dient. Zur Gefahrenabwehr gehören
neben polizeilichen Maßnahmen auch die Gewerbeaufsicht, bauordnungs-

Gesetzgebung 
(Legislative)

Vollziehende Gewalt 
(Exekutive)

Staatsgewalt

Regierung 
(Gubernative)

Rechtsprechung 
(Judikative)

Verwaltung 
(Administrative)
2



III. Einordnung und Quellen des Verwaltungsrechts 
rechtliche oder straßenverkehrsrechtliche Anordnungen sowie Maßnahmen
auf dem Gebiet des Infektionsschutzes.
Maßnahmen im Bereich der Ordnungsverwaltung sind der Eingriffsverwal-
tung zuzuordnen, soweit sie (als belastende Maßnahmen) in die Rechtssphäre
des Bürgers eingreifen. Die Ordnungsverwaltung erfasst darüber hinaus aber
auch begünstigende Maßnahmen, wenn der Gesetzgeber ein bestimmtes Ver-
halten von einer Erlaubnis abhängig gemacht hat (z. B. Baugenehmigung,
Gaststättenerlaubnis).

72. Leistungsverwaltung. Zur Leistungsverwaltung gehören sowohl die Unter-
stützung Einzelner (z.  B. durch Leistungen der Sozialhilfe) als auch die Bereitstel-
lung öffentlicher Einrichtungen (z.  B. Schulen). Diesem Bereich kann auch die
Daseinsvorsorge (z.  B. Energieversorgung, Straßenbau, Abwasserbeseitigung)
zugeordnet werden.

83. Lenkungsverwaltung. Die Lenkungsverwaltung dient der Förderung und
Steuerung von Bereichen des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens
oder der Unterstützung strukturell schwacher Wirtschaftszweige. Sie ist von
der Ordnungs- und Leistungsverwaltung nicht immer scharf zu trennen (vgl.
Maurer/Waldhoff, § 1 Rn. 19).

94. Abgabenverwaltung; Bedarfsverwaltung. Während die Abgabenverwaltung
der Beschaffung der staatlichen Geldmittel dient, hat die Bedarfsverwaltung
zur Aufgabe, der Verwaltung Personal und Sachmittel zu Verfügung zu stellen.

III. Einordnung und Quellen des Verwaltungsrechts

101. Einordnung in das Rechtssystem. Das Verwaltungsrecht enthält die für die
öffentliche Verwaltung maßgeblichen Rechtssätze und regelt die Rechtsbezie-
hungen zwischen Verwaltung und Bürger. Es ist (wie auch das Staatsrecht) Teil
des öffentlichen Rechts.

11Das allgemeine Verwaltungsrecht umfasst dabei die „vor die Klammer gezoge-
nen“ rechtlichen Grundlagen der Verwaltungstätigkeit. Es gilt für alle Bereiche
der Verwaltung, soweit nicht speziellere Regelungen vorhanden sind. Zum all-
gemeinen Verwaltungsrecht gehören
 das Verwaltungsverfahrensrecht, das im Verwaltungsverfahrensgesetz des

Bundes (VwVfG) und den Verwaltungsverfahrensgesetzen der Länder (bzw.
3



1. Kapitel Grundlagen der öffentlichen Verwaltung 
für das Sozialrecht im SGB I und X, für das Steuerrecht in der Abgabenord-
nung) geregelt ist; 

 das Verwaltungsvollstreckungsrecht, das im Verwaltungsvollstreckungsgesetz
des Bundes und den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder gere-
gelt ist sowie

 die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts, die heute aufgrund der
weitgehenden Kodifizierung in den Verwaltungsverfahrensgesetzen kaum
mehr Bedeutung haben (als Beispiel wäre etwa der Grundsatz der Verwir-
kung im öffentlichen Recht zu nennen).

12 Das besondere Verwaltungsrecht enthält demgegenüber Regelungen für ein-
zelne Bereiche der Verwaltung (z.  B. Baurecht, Gewerberecht, Straßenverkehrs-
recht, Versammlungsrecht). Es ist in einer Vielzahl von Gesetzen geregelt, die
teilweise nebeneinander, teilweise aber wiederum im Verhältnis der Spezialität
zueinanderstehen. So ist z.  B. das allgemeine Polizeigesetz gegenüber den ge-
fahrenabwehrrechtlichen Spezialgesetzen (z.  B. Versammlungsrecht, Bauord-
nungsrecht) subsidiär (s. näher Rn. 167 ff.).

Abb. 2: Einordnung des Verwaltungsrechts im Rechtssystem

13 2. Quellen des Verwaltungsrechts. Die Vielzahl der Vorschriften auf dem Gebiet
des Verwaltungsrechts erfordert die Klärung der Frage, in welchem Verhältnis
diese Regelungen zueinanderstehen. Dies wird vor allem relevant, wenn sich
Normen widersprechen.

14 a) Überblick und Rangfolge. Die Rechtsquellen des Verwaltungsrechts lassen
sich zunächst danach abgrenzen, ob sie dem Europäischen Unionsrecht, dem
Bundesrecht oder dem Landesrecht zuzuordnen sind.
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III. Einordnung und Quellen des Verwaltungsrechts 
15Im Verhältnis des Unionsrechts zum deutschen Recht gilt der Grundsatz des
Anwendungsvorrangs. Das bedeutet, dass im Kollisionsfall (wenn sich zwei Nor-
men widersprechen) der Rechtssatz der unteren Stufe – hier: des deutschen
Rechts – bestehen bleibt, aber nicht anwendbar ist, solange die höherrangige
Rechtsnorm (hier: des Unionsrechts) besteht. Innerhalb des Unionsrechts ist
zu unterscheiden zwischen dem primären Unionsrecht (den Gründungsverträ-
gen und ihren Folgeverträgen: dem Vertrag über die Europäische Union, EUV,
sowie dem Vertrag über die Arbeitsweise in der Europäischen Union, AEUV)
und dem sekundären Unionsrecht (den in den Mitgliedstaaten unmittelbar an-
wendbaren Verordnungen sowie den regelmäßig zunächst in nationales Recht
umzusetzenden Richtlinien).

16Innerhalb des deutschen Rechts – also im Verhältnis von Bundes- und Landes-
recht – gilt nach Art. 31 GG, dass Bundesrecht Landesrecht bricht. Damit ist ein
Geltungsvorrang des gesamten Bundesrechts gegenüber dem gesamten Landes-
recht angeordnet. Dieser Geltungsvorrang führt dazu, dass im Kollisionsfall die
höherrangige Norm gilt und die niederrangige Norm ihre Geltung verliert, d. h.
außer Kraft gesetzt wird.

17Innerhalb des Bundes- bzw. Landesrechts besteht wiederum jeweils eine Nor-
menhierarchie, an deren Spitze die Verfassung steht (GG bzw. Landesverfas-
sungen), gefolgt von den (formellen) Gesetzen, den Rechtsverordnungen und
Satzungen. Auch insoweit besteht ein Geltungsvorrang der ranghöheren ge-
genüber der rangniedrigeren Norm (lex superior derogat legi inferiori). Im Über-
blick stellen sich der Rechtsquellen der Verwaltung wie folgt dar:

Tab. 1: Rechtsquellen

Europäisches 
Unionsrecht

Primärrecht Vertrag über die Europäische Union (EUV), Vertrag 
über die Arbeitsweise in der EU (AEUV)

Sekundärrecht z.  B. Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Bundesrecht Verfassung Grundgesetz

Bundesgesetz z.  B. Straßenverkehrsgesetz

Rechtsverordnung z.  B. Straßenverkehrsordnung

Satzung z.  B. der Bundesagentur für Arbeit

Landesrecht Verfassung Landesverfassung

Landesgesetz z.  B. Landesbauordnung

Rechtsverordnung z.  B. Beihilfeverordnung

Satzung z.  B. Feuerwehrsatzung einer Gemeinde
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1. Kapitel Grundlagen der öffentlichen Verwaltung 
18 Sofern zwei kollidierende Normen auf der gleichen Ebene der Normenhierar-
chie stehen, gilt der Grundsatz, dass die speziellere Norm der allgemeineren
vorgeht (lex specialis derogat legi generali) bzw. die spätere Norm der früheren
vorgeht (lex posterior derogat legi priori).

19 b) Die (geschriebenen) Rechtsquellen des deutschen Rechts. Die wichtigsten
Rechtsquellen des Verwaltungsrechts sind heute Rechtsnormen, die aus einem
förmlichen Verfahren hervorgegangen, schriftlich festgehalten und öffentlich
bekanntgegeben worden sind (geschriebene Rechtsquellen). Zu dem heute nur
noch selten relevanten Gewohnheitsrecht sowie zu den allgemeinen Grund-
sätzen des Verwaltungsrechts und dem Richterrecht vgl. Maurer/Waldhoff, § 4
Rn. 29 ff., 36 ff.

20 aa) Verfassung. An der Spitze der innerstaatlichen Normenhierarchie stehen
jeweils die Verfassungen des Bundes (GG) und der Länder.

21 bb) Formelle Gesetze. Auf der zweiten Rangstufe folgen die formellen Gesetze.
Dies sind Rechtsnormen, die von den verfassungsrechtlich vorgesehenen Ge-
setzgebungsorganen (Bundestag bzw. Landtag) in dem verfassungsrechtlich
vorgesehenen Verfahren erlassen worden sind (Parlamentsgesetze). Als mate-
rielle Gesetze bezeichnet man demgegenüber alle Normen, die inhaltlich
abstrakt-generelle Regelungen mit Außenwirkung beinhalten. Abstrakt-generell
bedeutet, dass die Normen gegenüber jedermann und für eine Vielzahl von
Fällen gelten (zur Abgrenzung von konkret-individuellen Handlungsformen
der Verwaltung s. Rn. 84 ff.).

22 Formelle Gesetze sind in der Regel auch materielle Gesetze, d. h. sie beinhalten
abstrakt-generelle Regelungen mit Außenwirkung (eine Ausnahme stellt z.  B.
die Feststellung des Haushaltsplans dar). Dagegen sind Rechtsverordnungen
und Satzungen Gesetze im materiellen, aber nicht im formellen Sinn (da sie
nicht vom Parlament in Gesetzesform erlassen wurden).

In der Verwaltungspraxis sind (insbesondere im Ausländerrecht) auch völ-
kerrechtliche Verträge wie die Genfer Flüchtlingskonvention und die Euro-
päische Menschenrechtskonvention von Bedeutung. Diese erlangen innerstaat-
liche Geltung durch Transformation in innerstaatliches Recht nach Art. 59
Abs. 2 GG. In der Normenhierarchie teilen sie daher den Rang des Ratifizie-
rungsgesetzes, sind also auf derselben Stufe wie formelle Gesetze anzusie-
deln.
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